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Vorschlag der Gemeindefinanzkommission zur Änderung  der Fristenregelung bei der 
Zuständigkeitsprüfung und Entscheidung über Leistun gen zur Rehabilitation nach § 14 
SGB IX 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte die BAGüS u. a. um eine Stellung-
nahme zu dem Vorschlag der Gemeindefinanzkommission zur Änderung der Fristenrege-
lung gebeten. 

Auf die Erörterung dieses Sachverhaltes anlässlich der Sitzung des FA I in diesem Monat 
darf ich verweisen. Entsprechend dem Ergebnis der Beratungen hat die Geschäftsstelle 
dem BMAS geantwortet. Das Antwortschreiben ist als Anlage zu Ihrer Kenntnis beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Bernd Finke 
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